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Rechtsverordnung der Stadt Waghäusel 
über den Verkauf von Waren 

aus Anlaß der Frühlingsfeste im Jahr 2006 
in den Stadtteilen Wiesental und Kirrlach 

 
 
Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluß vom 28. Nov. 1956 (BGBl. I S. 
875), neu gefaßt durch Bekanntmachung vom 02.Juni.2003 (BGBl. I S. 744) in Verbindung 
mit § 8 der Verordnung der Landesregierung und des Sozialministeriums über den 
Ladenschluß vom 16. Oktober 1996 (GBl. S. 658), geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 08. Februar 1999 (GBl. S. 86) wird hiermit verordnet: 
 
 

§ 1 
 

(1) Anläßlich des Frühlingsfestes in Kirrlach dürfen die Verkaufsstellen im Stadtteil 
Kirrlach am Sonntag, den 02. April 2006 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet 
sein. 
 

(2) Anläßlich des Frühlingsfestes in Wiesental dürfen die Verkaufsstellen im Stadtteil 
Wiesental am Sonntag, den 09. April 2006 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet 
sein. 
 
 

§ 2 
 
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung können als Ordnungswidrigkeiten nach § 24  
Ladenschlußgesetz bzw. als Vergehen nach § 25 Ladenschlußgesetz geahndet werden. 
 
 

§ 3 
 
Die Verordnung wird hiermit bekanntgemacht und gilt nur an den unter § 1 genannten Tagen 
in den jeweiligen Stadtteilen bzw. beschriebenen Gebieten. 
 
 
Waghäusel, den 10. März 2006 
 
Ortspolizeibehörde 
gez. Walter Heiler, Bürgermeister 


